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Zwischen Behr-Hella-Thermocontrol GmbH, 
 Hansastr. 40, 59557 Lippstadt 
 
 - nachfolgend „BHTC“ genannt - 
 
 
 
und der Firma , 
  
 
 - nachfolgend „Lieferant“ genannt - 
 
 
 
Allgemeines: 
 
BHTC bezieht vom Lieferanten die in der anliegenden Produktliste genannten Produkte. 
 
Diese Produkte haben einen so hohen Qualitätsstand erreicht, dass Fehler bei der stichprobenar-
tigen Wareneingangsprüfung praktisch nicht mehr zu erkennen sind. 
 
Der Lieferant unterhält ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9000er 
Reihe oder einer vergleichbaren Norm. 
 
Zur Überwachung der Serienfertigung beim Lieferanten können Stichprobenverfahren eingesetzt 
werden wenn eine ausreichende Prozessfähigkeit (CPK > 1,33 entsprechend < 64 ppm) vorliegt. 
 
Bei BHTC werden fertigungsbegleitend gerätebezogene Zwischen- und Endprüfungen vorge-
nommen. 
 
Auf Grund der hierdurch gegebenen Voraussetzungen zur Lieferung mangelfreier Produkte, ver-
einbaren die Parteien für die Lieferung der in der Anlage genannten Produkte folgendes: 
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1. Qualitätsplanung 
 

Bei der Qualitätsplanung sind die in der VDA-Schrift 4 "Sicherung der Qualität vor Serien-
einsatz" beschriebenen Methoden vom Lieferanten zu berücksichtigen es gilt die jeweils ak-
tuelle und veröffentlichte Ausgabe (derzeit aktueller Stand: 3 Auflage, 1996). 

 
2. Wareneingangsprüfung 
 

Aufgrund der beim Lieferanten gegebenen Qualitätssicherung beschränkt sich abweichend 
vom §§ 377, 378  HGB die Wareneingangsprüfung bei BHTC auf äußerlich erkennbare 
Transport- und Verpackungsschäden sowie auf die Einhaltung von Menge und Identität. Die 
Prüfung der Identität erfolgt zumindest anhand der Lieferpapiere. 

 
Festgestellte Mängel werden dem Lieferanten unverzüglich angezeigt. 
 
Die in den sonstigen Vereinbarungen zwischen BHTC und dem Lieferanten geregelten Ge-
währleistungsrechte und Haftungsansprüche von BHTC bleiben hierdurch unberührt. 
 

3. Produktliste 
 

Die Produktliste gemäß Anlage zu diesem Vertrag wird  gemeinsam von beiden Parteien er-
arbeitet und regelmäßig von BHTC überprüft und ergänzt. Die dieser Vereinbarung unterlie-
genden Lieferungen werden vom Lieferanten auf jeder Verpackungseinheit und auf den Lie-
ferpapieren deutlich erkennbar mit dem Hinweis "Ship-to-Stock" gekennzeichnet. 

 
4. Dokumentation 
 

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen des Lieferanten sind in Vorschriften (QS-Handbuch, 
Prüfpläne...) festzuhalten. Die Prüfergebnisse sind ebenfalls festzuhalten. Werden die Daten 
bei BHTC benötigt, stellt der Lieferant die entsprechenden Auszüge aus der Dokumentation 
auf Anforderung unverzüglich zur Verfügung. 

 
5. Audits 
 

Bei auftretenden Qualitätsproblemen wird  BHTC dem Lieferanten die für Abhilfemaßnah-
men erforderliche Unterstützung auf Anforderung, so weit fachlich möglich, geben. BHTC 
behält sich das Recht vor, sich vor Ort in Form von System-, Verfahrens-  bzw. Produktau-
dits von der Durchführung und der Wirksamkeit der festgelegten Vereinbarungen zu über-
zeugen. 
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6. Informationen 
 

Werden an bereits ausgelieferter Ware vom Lieferanten Qualitätsabweichungen vermutet, 
ist BHTC unverzüglich zu informieren. 

 
7.  Qualitätsmaßstab 
 

Qualitätsmaßstab sind die dem Liefervertrag zugrunde liegenden Unterlagen wie z. B.  
Datenblätter, Zeichnungen, Spezifikationen etc. 

 
8.  Vertragsdauer 
 

Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung beider Parteien in Kraft. Sie kann von bei 
den Partnern jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekündigt werden. 

 
9. Weitere Vereinbarung 
 

Dieser Ship-to-Stock-Vertrag löst die zu den in der Anlage genannten Produkten ggf. beste-
henden Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) ab. 
 
Alle weiteren zwischen den Parteien bestehenden Vereinbarungen wie Rahmenliefervertrag, 
BHTC-Einkaufsbedingungen ... bleiben durch diesen Ship-to-Stock-Vertrag unberührt. 

 
 
 
Lippstadt, den 12. Juli 2004 Ort,  
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Behr-Hella-Thermocontrol GmbH Lieferant 
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Produktliste zum SHIP-TO-STOCK - Vertrag mit 
Fa. 

 
 
 
 

 BHTC-Sachnummer Benennung 
   
   
   

 


